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AbenöAusgabe

Halle und Umgebung
Halle den 15 September 1917

Amtlicher Teil
Gerſorgungsregelung in der Woche vom 17 bis 23 Sept

Auf Grund der S 47 und 49 der Verordnung des Bundes
rates vom 26 Juni 1916 R G Bl S 590 der Verordnung
über die Preisprüfungsſtellen und die Verſorgungsregelung
und gemäß der Verordnung des Magtiſtrats vom 15 Sept
1916 wird für den Stadtbezirk Halle folgendes angeordnet

8 1
In der Woche vom 17 bis 23 September dürfen von

Montag den 17 September an auf den Abſchnitt 7 der
roten Kartoffelkarte ſechs Pfund Kartoffeln abgegeben und
entnommen werden Die Verkäufer haben beim Ver
kaufe den Abſchnitt 7 von der Kartoffelkarte abzutrennen
und den erfolgten Verkauf in deutlich lesbarer unverwiſch
barer Schrift im Lebensmittelſcheine erſichtlich zu machen
Von der Kartoffelkarte bereits abgetrennte Abſchnitte ſind
ungültig und dürfen zum Einkaufe nicht verwendet werden
Verkäufer die auf abgetrennte Abſchnitte Ware abgeben oder
den Verkauf nicht in der vorgeſchriebenen Weiſe im Lebens
mittelſcheine anmerken haben außer ſtrafgerichtlicher Ver
folgung die Entziehung der Befugnis zum Kartoffelverkaufe
u gewärtigen

An Schwerſt und Schwerarbeiter dürfen auf den Ab
ſchnitt 7 der graublauen und graugrünen Kartoffel
karte fünf Pfund Kartoffeln abgegeben werden Der Ver
kauf darf auch gegen die von der Karte bereits abgetrennten
Abſchnitte erfolgen auf denen in blauer bezw grüner Farbe
die Zahl 7 und die Woche 17 23 für welche der Ab
ſchnitt gilt erſichtlich gemacht iſt

S 2S 3
Die Verkäufer haben die Abſchnitte der Karten zu

ſammeln und am Montag den 24 September gebündelt dem
Stadt Ernährungsamte vorzulegen

4

Jn der Woche vom 17 bis 23 September gelang außer
oem noch zur Verteilung auf den Kopf der Bevölkerung einviertel Phund Haferflecken Der Verkauf wird durch be
ondere Bekanntmachung noch näher geregelt werden

5

Zuwiderhandlungen gegen dieſe Verordnung die mit
der Bekanntmachung in Wirkſamkeit tritt werden nach S 16
der Bekanntmachung vom 1 Dezember 1916 bezw nach S 17
der Verordnung über die Preisprüfungsſtellen geſtraft

250 Gramm Fleiſch
Die Verbrauchsmenge an Schlachtviehfleiſch die in der

Woche vom 17 bis 23 September d Js bei den Fleiſchern auf
Grund der Reichsfleiſchkarte entnommen werden darf wird auf

250 Gramm
feſtgeſetzt Von den für dieſe Woche geltenden Fleiſchmarken
können die geſamten Abſchnitte zum Bezuge von Schlachtvieh
fleiſch bei den Fleiſchern oder zur Entnahme von Fleiſchgerichten

den Gaſt Schank und
en uſw verwendet werden Auf jede der 10 be eiſch

marken dürfen 25 Gramm Schlachtvehfleiſch mit eingewachſenen
Knochen oder 20 Gramm ohne Knochen entnommen werden

50 Gramm Butter
Auf Grund der Verordnung des Magiſtrats vom

13 Januar 1916 wird die Verteilung der Butter in der
Woche vom 17 bis 23 September 1917 61 Woche folgender
maßen geregelt

Es entfallen auf den Kopf der Bevölkerung 50 Gramm
Die Menge welche an die einzelnen Haushalte abgegeben
werden kann beſtimmt ſich nach der Zahl der Angehörigen
des Haushalts die ſich aus der Fettkarte ergibt

Der Verkauf beginnt am Dienstag den 18 Septbr Er
erfolgt auf Grund des für die 61 Woche gültigen Abſchnitts
der Fettkarte in den Geſchäften in denen die Käufer in die
Kundenliſte eingetragen worden ſind

Der Verkäufer hat beim Verkaufe den Abſchnitt der
61 Woche der Fettkarte abzutrennen und den Verkauf in der
Kundenliſte anzumerken Die abgetrennten Abſchnitte ſind
gebündelt dem Stadt Ernährungsamte Marktplatz 22 III
Zimmer 42 am Montag den 24 September 1917 abzuliefern

Militär Urlauber erhalten die Butter auf Grund von
n nur auf dem ſtädtiſchen Markte Talamt

hule

Obſtverkauf in der Talamtſchule
Der Verkauf des der Stadt überwieſenen Obſtes wird

am Montag den 17 September 1917 in der Talamt
ſchule fortgeſetzt

Zugelaſſen zum Einkauf werden die Nummern der Lebens

Speiſe wirt In Ahändw S Fleiſch 1917 dert n de dern

1 Beiblatt zu Ur 434 der SaaleFeitung Sonnabend
der c 2
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15 September 1917

v J JJ2XILJ Jmittelſcheine 3500 vormittags von 12 Uhr und die
Rummern 3501 7000 nachmittags von 6 Uhr
Abgegeben werden auf den Kopf eines Haushaltes 2 Pfund
Da vorher nicht zu beſtimmen iſt welche Sorten Obſt und zu
welchem Preiſe es abgegeben werden kann werden die Preiſe
auf der Tafel in der Talamtſchule vermerkt

Edamer Käſe
Am Montag den 17 September 1917 wird auf dem

ſtädliſchen Markt in der Talamtſchule der Verkauf von Edamer
Käſe fortgeſetzt und zwar

vormittags von 12 Uhr auf die Nr 7001 10 500
nachmittags von 6 Uhr auf die Nr 10 501 14 000

mit Ausnahme der
der Lebensmitktelſcheine

Für jede Perſon eines Haushaltes
milchverſorgungsberechtigten Kinder bis zu 6 Jahren wird
ein Achtel Pfund zum Preiſe von 40 Pf abgegeben

Abgezähltes Geld iſt bereit zu halten

Sammelt Abfälle ſür das Vaterland

Fangt jetzt ſchon an für die Papierwoche von Montag den 24 Septbr
bis Sonnabend den 6 Oktober Zeitungen Papierabfälle Pappe alte
Bücher uſw für die Sammelkinder bereit zu legen

Brockenſammlnng für Kriegszwecke Harzöl

Feſtſetzung der Petroleummenge
für September und Oktober 1917

Die zur Entnahme von Petroleum narken auf Grund der
Bekanntmachung des Magiſtrats über die Regelung des Ver
kehrs mit Petroleum im Stadtkreis Halle vom 13 September
1917 berechtigten Haushaltungen erhalten für die erſte
Verteilungsperiode vom 15 September bis 31 Oktober 1917
4 Petroleummarken die zu n Einkauf von 2 Lifer Petroleum
zum Preiſe von 32 Pfennig pro Liter im Kleinhandel berech
tigen

Die Petroleummarken werden gleichzeitig mit den Brot
marken ausgegeben in der Weiſe daß auf die Woche vom 17
bis 22 24 bis 29 September 8 bis 13 und 22 bis 27 Oktober
je eine Petroleummarke verabfolgt wird

Bekanntmachung

Sämtliche Kohlenhänder Kohlenwerke und Kohlenbezugs
vereinigungen des Stadtereiſes Halle haben

bis zum 20 September d Js
an die Ortskohlenſtelle Marktplatz 22 die Zahl der von den
angenommenen Bezugsſcheinen noch gar nicht mit Kohle be
lieferten Haushaltungen ſchriftlich zu melden

R

Bekanntmachung

Mit Schluß der Sommerzeit ſind am 17 September 1917
alle öffentlich angebrachten Uhren vormiktags 3 Uhr auf 2 Uhr
zurückzuſtellen

Bekanntmachung

erer Beka

tte ſigenbeſtimmen wir unter Bezugnahme auf den
Miniſters der geiſtlichen und Unterrichtsangelegenheiten vom
18 März 1916 daß Schreibhefte ohne Umſchlag bis auf weiteres
zuläſſig ſind die vorhandenen Beſtände mit Umſchlägen aber
aufgebraucht werden können

Blumenſtockausſtellung
Die von Schülern und Schülerinnen der hieſigen Mittel

und Volksſchulen gepflegten und mit Preiſen ausgezeichneten
Blumenſtöcke ſowie die als Preiſe beſchafften Pflanzen ſollen
Sonnkag den 30 September d Js vorm von 10 1 Ahr
in der Aula der Talamtſchule ausgeſtellt werden

Zur Beſichtigung der Ausſtellung wird hiermit eingeladen
Sammlung der Früchte des Weißdorns

Jm vaterländiſchen Intereſſe ſollen die Früchte des Weiß
dorns auch in dieſem Jahre geſammelt und unter Kontrolle der
Regierung zu einem Kaffee Erſatzmittel nach beſonderem Ver
fahren verwertet werden Die Regierung hat zu dieſem Zweck
die gemernnützige Kriegsgeſellſchaft für Kaffee Erſatz in Berlin
W 66 Wilhermſtr 55 gegrümdet

Die Bevölkerung Erwachſene ſowie Kinder wird aufge
jordert die reifen Früchte des Weißdorns zu ſammeln ſie in
einem luftigen Raum im ausgebreiteten Zuſtande eimge Tage
zu trocknen und alsdann gegen Empfangnahme von 20 Pf
Sammellohn für das Kilo kuftgetrockneter Früchte an die Fein
koſthandlung Gebr Zorn Br Steinſtr Nr 9 abzuliefern

Der Weißdorn kommt in allen Gegenden Deutſ hlands vor
Er wächſt wild insbeſondere in Laubwäldern an Wegen und

arg Rinkelrühen und Jwiebeln oder e

ä See rundlichen m reifen Zuſtande roten Früchtea n u dadurch von anderen zu unter
ſcheiden daß ſie einen ſehr harten großen Kern enthalten

Es ſind nur reife Früchte zu ſammeln Die Früchte ſind
vor der Ablieferung von Blättern Stengeln und Aeſten zu ber
freien

Kußbaum und mahageonihel
Mit dem 15 September 1917 iſt eine BekanntmachungNr H II 235 8 17 Ka betreffend Beſchlagnahmée

und Beſtandserhebung von Nußbaum un e
Mahagontholz in Kraft getreten Dieſe Bekannt
machung bildet einen Nachtrag zu der Bekanntmachung r
V II 206/11 15 K betreffend Beſchlagnahme und Be
ſtandserhebung von Nußbaumholz und ſtehenden Nußbäumen
vom 15 Januar 1916 von der ſie ſich inſofern unterſcheidet
als nunmehr Nußbaumſchnittholz in einer Mindeſtſtärke von
5 Millimeter einer Mindeſtlänge von 1 Meter und einer
Mindeſtbreite von 10 Zentimeter ſowie Nußbaumblöcke aus
denen die vorbezeichneten Nußbaumſchnitthölzer gefertigt
werden können ſowie Mahagoniſchnittholz in den gleichen
Abmeſſungen und Mahagoniblöcke aus denen ſolches Maha
goniſchnittholz gefertigt werden kann einer Beſchlagnahme
und Meldepflicht unterworfen werden Die frühere Be
kanntmachung bleibt hinſichtlich der ſtehenden Walnußbäume
in Kraft

Trotz der Beſchlagnahme iſt die Lieferung und Ver
arbeitung der von ihr betroffenen Gegenſtände zur Herſtellung
von Luftſchrauben zwecks Erfüllung von Aufträgen der
Heeresverwaltung gegen vorgeſchriebene Belegſcheine ge
ſtattet Ferner können beſchlagnahmte Gegenſtände durch die
Kriegs Rohſtoff Abteilung des Königlich Preußiſchen Kriegs
miniſteriums freigegeben werden ſofern auf Grund eines
vorgeſchriebenen Gutachtens feſtſteht daß die betreffenden
Hölzer zur Anfertigung von Gewehrſchäften oder zum Ge
brauch von Luftſchrauben und Flugzeugen ungeeignet ſind

Von der Meldepflicht werden ländliche Beſitzer uns Gar
tenbeſitzer nur betroffen ſofern ſie beſchlagnahmte Geg umſtände aus Anlaß ihres Handels oder Gewerbebetriebes n e
Gewahrſam haben Außerdem ſchreibt die Bekanntmachn

eine Lagerbuchführung vor eAlle Einzelheiten ergeben ſich aus dem Wortlaut de S
kanntmachung deren Veröffentlichung in der übli a t
durch Anſchlag und Abdruck in den amtlichen Tagesgetige e
erfolgt Der Wortlaut Pexr Bekanntmachung kann e
den Landrats Aemtern Bürgermeiſte i urd Poli gen
Behörden eingeſehen werden m a

n Fibſatz von Gemüſe
Die Reichsſtelle für Gemüſe und Obſt hat im Reichsan

zeiger Nr 219 eine Bekanntmachung über Gemüſe erlaſſen
nach welcher die Landesſtellen für Gemüſe und Obſt in Preußen
neben der Landesſtelle auch die Provinzial und ſtelle
für Gemüſe und Obſt befugt ſein ſollen für ihre oder
Teile davon mit Zuſtimmung der Reichsſtelle durcht rordnungzu beſtimmen daß We ßkohl Rotkohl Wirfingkohl Möhren
aller Art Kohlrüben Wruken Bodenkohlrabi Steckrüben

r e ſe e Lvon einer Beſchlagr
es wird dem Erzeuger alles Gemüſe bela gene
Haushalte oder Betriebe verbrauchen oder verarbeiten
Soll aber Gemüſe abgeſetzt werden gleichgültig ob vom Er
zeuger oder von ſonſt jemand ſo unterliegt es dem Zugriff durch
die dazu berufenen amtlichen Stellen Die Entſcheidung darüber
ob tm Einzelfalle die Genehmigung zum Abſatz zu erteilen oder
zu verſagen iſt ſoll nach dem Bedarf der Bevölkerung an Friſch
ware und nach den Anforderungen der Nahrungsmttelinduſtrie
auf Grund der von der Reichsſtelle für Gemüſe und Obſt auf
geſtellten Richtſinien getroffen werden Die Reichsſtelle behält
ſich ſelbſt die Verteilung des erfaßten Gemüſes auf den Friſch
verhrauch und die Induſtrie vor Sie wird allein beſtimmen
welche Mengen für den Friſchverbrauch zurückbehalten werden
dürfen und wohin der Ueberſchuß zu liefern iſt

Auch vom Gemüſe ſollen wie beim Obſt nur die Hauptarten
erfaßt werden Das übrige Gemüſe bleibt von jeder Regelung
ausgeſchloſſen Während aber bei der Obſtregelung die be
troffenen Arten überall in ganz Deutſchland ausnahmslos und
einheitlich erfaßt werden iſt für keine Gemüſeart eme einheit
liche Regelung n allen Teilen Deutſchlands vorgeſehen Jede
Gemüſeart ſoll vielmehr nur in den gerade für ſie beſonders
hervorragenden Erzeugungsgebieten der Zwangsregelung unter
worfen werden Eine zwanzsweiſe Erfaſſung der auch für
Fütterungszwecke beſonders wichtigen Runkelrübe wird nur

r die werdenierzu enthält die Verordnung die erforderlichen einheitlichen Richtlinien deren Ergänzung unter Kericite v d

rnWie beim Obſt

örtlichen Verhältniſſe im Einvernehmen mit den Landeszentral
behörden erfolgt p
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ſSiebente Kriegsanleihe
5 Deutſche Reichsanleihe

P Deutſche Reichsſchatzanweiſungen auslosbar mit 110 bis 120
Sur Beſre tung der durch den Krieg erwachſenen Ausgaben werden weitere 5Reichsſchatzanweiſungen hiermit zur öffentlichen Seichnung Suſ gez

Reichs und 4
Schuldverſchreibungen des

Das Reich Lorf die Schuldverſchreibungen früheſtens zum 1 Oktober 1924 kündigen und kann daher auch

ihren Finsfuß vorher nicht herabſetzen Sollte das Reich nach dieſem Seitpunkt eine Ermäßigung des Finsfußes
beabſichtigen ſo muß es die Schuldverſchreibungen kündigen und den Jnhabern die Rückzahlung zum vollen Venn
wert anbieten Das gleiche gilt auch hinſichtlich der früheren Anleihen Die Inhaber können über die Schuld
verſchreibungen und Schatzanweiſungen wie über jedes andere Wertpapier jederzeit durch Verkauf Verpfändung
uſw verfügen

Die Beſtimmungen über die Schuldverſchreibungen finden auf die Schuldbuchforderungen entſprechende Anwendung

1 Annahmeſtellen

Zeichnungsſtelle iſt die Reichsbank
Zeichnungen werden

von Mittwoch den 19 September bis
Donnerstag den 18 Oktober 1917 mittags Uhr
bei dem Kontor der Reichshauptbant für Wert
papiere in Berlin Poſtſcheckkonto Berlin Nr 99 und bei

allen Zweiganſtalten der Reichsbank mit Kaſſen
einrichtung entgegengenommen Die Zeichnungen können
auch durch Vermittlung der Königlichen Seehand
lung Preußiſchen Staatsbank der Preußiſchen
Central Genoſſenſchaftskaſſe in Berlin der
Königlichen Hauptbank in Rürnberg und ihrer
Zweiganſtalten ſowie ſämtlicher Banken Bankiers
und ihrer Filialen ſämtlicher öffentlichen Spar
kaſſen und ihrer Verbände jeder Lebensver
ſicherungsgeſellſchaft jederKreditgenoſſen

aft und jeder alt folgen Wegen der Poſt
Zeichnungsſcheine ſind bei allen vorgenannten Stellen

zu haven Die Zeichnungen können aber auch ohne Ver
weudung von Zeichnungsſcheinen brieflich erfolgen

2 Einteilung Finſenlauf
Die Schuldverſchreibungen ſind in Stücken zu

20 000 10000 5000 2000 1000 500 200 und 100 Mark mit
Zinsſcheinen zahlbar am 1 April und l Oktober jedes Zahres
ausgefertigt Der Zinſenlauf beginnt am 1 April 1918 der
erſte Zinsſchein iſt am 1 Oktober 1918 fällig

Die Schatzanweiſungen ſind in Gruppen eingeteilt und
in Stücken zu 20 000 10 000 5000 2000 1000 Mark mit Zins
ſcheinen zahlbar am 2 Januar und 1 Zuli jedes Jahres
ausgefertigt Der Zinſenlauf beginnt am 1 Zanuar 19186
der erſte Zinsſchein iſt am 1 Juli 1918 fällig Welcher
Gruppe die einzelne Schatzanweiſung angehört iſt aus
ihrem Text erſichtlich

5 Einlöſung der Schatzanweiſungen
Die Schatzanweiſungen werden zur Einlöſung in

Gruppen im Januar und Zulti jedes Jahres erſtmals im
Juli 1918 ausgeloſt und an dem auf die Ausloſung folgenden
2 Januar oder 1 Zuli mit 110 Mark für je 100 Mark
Nennwert zurückgezahlt Die Ausloſung geſchieht nach dem
gleichen Plan und gleichzeitig mit den Schatzanweiſungen
der ſechſten Kriegsanleihe Die nach dieſem Plan auf die
Ausloſung im Januar 1918 entfallende Zahl von Gruppen
der neuen Schatzanweiſungen wird jedoch erſt im Juli 1918
mit ausgeloſt

Die nicht ausgeloſten Schatzanweiſungen ſind ſeitens
des Reichs bis zum 1 Juli 1027 unkündbar Früheſtens
auf dieſen Zeitpunkt iſt das Reich berechtigt ſie zur Rück
zahlung zum Nennwert zu kündigen jedoch dürfen die In
haber alsdann ſtatt der Barrückzahlung 4 ige hei der
ferneren Ausloſung mit 115 Mark für je 100 Mark Nenn
wert rückzahlbare im übrigen den gleichen Tilgungs
bedingungen unterliegende Schatzanweiſungen fordern
Früheſtens 10 Zahre nach der erſten Kündigung iſt das
Reich wieder berechtigt die dann noch unverloſten Schatz
anweiſungen zur Rückzahlung zum Nennwert zu kündigen
jedoch dürfen alsdann die Jnhaber ſtatt der Barzahlung
31 ige mit 120 Mark für je 100 Mark Nennwert rück
zahlbare im übrigen den gleichen Tilgungsbedingungen
unterliegende Schatzanweiſungen fordern Eine weitere
Kündigung iſt nicht zuläſſig Die Kündigungen müſſen

Bedingungen
ſpäteſtens ſechs Monate vor der Rückzahlung und dürfen
nur auf einen Zinstermin erfolgen

Für die Verzinſung der Schatzanweiſungen und ihre
Tilgung durch Ausloſung werden von der verſtärkten
Ausloſung im erſten Ausloſungstermin vergl Abſ 1 ab
geſehen jährlich 5 vom Nennwert ihres urſprünglichen
Betrages aufgewendet Die erſparten Zinſen von den
ausgeloſten Schatzanweiſungen werden zur Einlöſung mit
verwendet Die auf Grund der Kündigungen vom Reiche
zum Nennwert zurückgezahlten Schatzanweiſungen nehmen
für Rechnung des Reichs weiterhin an der Verzinſung und
Anuslofung teik

Am 1 Juli 1967 werden die bis dahin etwa nicht aus
geloſten Schatzanweiſungen mit dem alsdann für die Rück
zahlung dea ausgeloſten Schatzanweiſungen maßgebenden
Betrage 110 115 oder 120 zurückgezahlt

4 Feichnungspreis
Der Zeichnungspreis beträgt

für die 50 R o anieibe wenn Stücke 7
M

tragung in das Keichsſchuld
buch mit Sperre bis zum 15 Okt
1018 beantragt wird 97,80 M,

für die Reichsſchatz anweiſungen 98
für je 100 Mark Nennwert unter Verrechnung der
üblichen Stückzinſen

5 Zuteilung Stückelung
Die Zuteilung findet tunlichſt bald nach dem Zeich

nungsſchluß ſtatt Die bis zur Zuteilung ſchon bezahlten
Beträge gelten als voll zugeteilt Im übrigen entſcheidet
die Zeichnungsſtelle über die Höhe der Zuteilung Be
ſondere Wünſche wegen der Stückelnung ſind in dem
dafür vorgeſehenen Raum auf der Vorderſeite des Zeich
nungsſcheines anzugeben Werden derartige Wünſche nicht
zum Ausdruck gebracht ſo wird die Stückelung von den
Vermittlungsſtellen nach ihrem Ermeſſen vorgenommen
Späteren Anträgen auf Abänderung der Stückelung kann
nicht ſtattgegeben werden

Zu allen Schatzanweiſungen ſowohl wie zu den Stücken der Reichs
anleihe von 1000 Mark und mehr werden auf Antrag vom Reichsbank
Direktorium ausgeſtellt Zwiſchenſcheine ausgegeben über dexen Um
tauſch in endgüllige Stücke das Erforderliche ſpäter öffentlich bekannt ge
macht wird Die Stücke unter 0600 Mark zu denen Zwiſchenſcheine nicht
vorgeſehen ſind werden mit möglichſter Beſchlennigung fertiggeſtellt und
vorausſichtlich im April u J ausgegeben werden

Wünſchen Zeichner von Stücken der 59 Reichsanleihe unter Mark 1000
ihre bereits bezehlten aber noch nicht gelieferten kleinen Stücke sei einer
Darlehuskaſſe des Reichs zu beleihen ſo können ſie die Ausfertigung be
ſonderer Zwiſchenſcheine zwecks Verpfändung bei der Darlehnskaſſe be
antragen die Anträge ſind an die Stelle zu richten bei der die Zeichnung
erfolgt iſt Dieſe Zwiſchenſcheine werden nicht an die Zeichne r und Ver
mittlungsſtellen ausgehändigt ſondern von der Reichsbank unmittelbar der
Tarlehnskaſſe übergeben6 Einzahlungen

Die Zeichner können die gezeichneten Beiträge vom
29 September d J an voll bezahlen Die Verzinſung
etwa ſchon vor dieſem Tage bezahlter Beträge erfolgt
gleichfalls erſt vom 29 September ab

Die Zeichner ſind verpflichtet
30 des zugeteilten Betrages ſpäteſtens am 27 Okt d

260 I u J 24 Nov d25 J 9 Jan n52 6 Febr n Jzu bezahlen Frühere Teilzahlungen ſind zuläſſig jedoch

nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nenn
werts Auch auf die kleinen Zeichnungen ſind Teilzahlungen
jederzeit indes nur in runden durch 100 teilbaren Beträgen

da e

des Nennwerts geſtattet doch braucht die Zahlung erſt
geleiſtet zu werden wenn die Summe der fällig gewordenen
Teilbeträge wenigſtens 100 Mark ergibt

Die Zahlung hat bei derſelben Stelle zu
erfolgen beider die Zeichnungangemeldet
worden iſt

Die im Laufe befindlichen unverzinslichen Schatz
ſcheine des Reichs werden unter Abzug von 50 Diskont
vom Zahlungstage früheſtens aber vom 29 September ab
bis zum Tage ihrer Fälligkeit in Zahlung genommen

7 Poſtzeichnungen

Die Poſt anſtalten nehmen nur Zeichnungen auf
die 55 Reichsanleihe entgegen Auf dieſe Zeich
nungen kann die Vollzahlung am 29 September ſie muß
aber ſpäteſtens am 27 Oktober geleiſtet werden Auf bis
zum 29 September geleiſtete Vollzahlungen werden Zinſen
für 181 Tage auf alle anderen Vollzahlungen bis zum
27 Oktober auch wenn ſie vor dieſem Tage ge

leiſtet werden Zinſen ſür 1653 Tage vergütet

8 Umtauſch

Den Zeichnern neuer 4 Schatzanweiſungen iſt es
geſtattet dan eben Schuldverſchreibungen der früheren
Kriegsanleihen und Schatzanweiſungen der II IV und
V Kriegsanleihe in neue 4t Schatzanweiſungen umzu
tauſchen jedoch kann jeder Zeichner höchſtens doppelt ſo
viel alte Anleihen nach dem Nennwert zum Umtauſch an
melden wie er neue gezeichnet hat Die Umtauſchanträge
ſind innerhalb der Zeichnungsfriſt bei derjenigen Zeich
nungs oder Vermittlungsſtelle bei der die Schatzanwei
ſungen gezeichnet worden ſind zu ſtellen Die alten Stücke
ſind bis zum 15 Dezember 1917 bei der genannten Stelle
einzureichen Die Einreicher der Umtauſchſtücke erhalten auf
Antrag zunächſt Zwiſchenſcheine zu den neuen Schatz
anweiſnngen

Die 59 Schuldverſchreibungen aller vorangegangenen
Kriegsanleihen werden ohne Aufgeld gegen die neuen
Schatzanweiſungen umgetauſcht Die Einlieferer von 5
Schatzanweiſungen der erſten Kriegsanleihe erhalten eine
Vergütung von M 2, die Einlieferer von 55 Schatz
anweiſungen der zweiten Kriegsanleihe eine Vergütung
von M 1,50 für je 100 Mark Nennwert Die Einlieferer
von 4 Schatzanweiſungen der vierten und fünften Kriegs
anleihe haben M 3 für je 100 Mark Nennwert zuzuzahlen

Die mit Januar Juli Zinſen ausgeſtatteten Stücke ſind
mit Zinsſcheinen die am 1 Juli 1918 fällig ſind die mit
April Oktober Zinſen ausgeſtatteten Stücke mit Zins
ſcheinen die am 1 April 1918 fällig ſind einzureichen Der
Umtauſch erfolgt mit Wirkung vom 1 Januar 1918 ſo daß
die Einlieferer von April/Oktober Stücken auf ihre alten
Anleihen Stückzinſen für Jahr vergütet erhalten

Sollten Schuldbuchforderungen zum Umtauſch ver
wendet werden ſo iſt zuvor ein Antrag auf Ausreichung
von Schuldverſchreibungen an die Reichsſchuldenverwaltung
Berlin W 68 Oranienſtr 92 94 zu richten Der Antrag
muß einen auf den Umtauſch hinweiſenden Vermerk ent
halten und ſpäteſtens bis zum 24 Oktober d J bei der
Reichsſchuldenverwaltung eingehen Daraufhin werden
Schuldverſchreibungen die nur für den Umtauſch in Reichs
ſchatzanweiſungen geeignet ſind ohne Zinsſcheinbogen aus
gereicht Für die Ausreichung werden Gebühren nicht er
hoben Eine Zeichnungsſperre ſteht dem Umtauſch nicht
entgegen Die Schuldverſchreibungen ſind bis zum 15 De
zember 1917 bei den in Abſatz 1 genannten Zeichnungs oder
Vermittlungsftellen einzureichen

Die zugeteilten Stücke ſämtlicher Kriegsanleihen werden auf Antrag der Zeichner von dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere in Berlin nach Maßgabe ſeiner für
die Niederlegung geltenden Bedingungen bis 277 1 Oktober 1919 vollſtändig koſtenfrei aufbewahrt und verwaltet Eine Sperre wird durch dieſe Niederlegung nicht bedingt

r Ablauf dieſer Friſt zurücknehmen Die von dem Kontor für Wertpapiere ausgefertigten Depotſcheine werden von den

ReichsbankDirektorium
der Zeichner kann ſein Devot jederzeit auchDarlehnskaſſen wie die Wertpapiere ſelbſt beleher

Berlin im September 1917

Kapenſtein v Grimm
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